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Verordnung 

 

Die Bezirkshauptmannschaft Lienz erlässt auf Anregung der Gemeinde Hopfgarten in Defereggen, 

vertreten durch den Bürgermeister Franz Hopfgartner, nach Anhörung der Gemeinde Hopfgarten in 

Defereggen für die L 25 Defereggentalstraße im Bereich zwischen StrKm 7,270 und StrKm 8,700 zur 

Aufrechterhaltung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs gemäß § 43 Abs. 1 lit. b Z.1 der 

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBL. Nr. 159, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 88/2014, 

nachstehende Verkehrsregelung: 

 

§ I 

Auf der L 25 Defereggentalstraße ist zwischen Straßenkilometer 7,270 und Straßenkilometer 8,700 das 

Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 80km/h verboten. 

 

§ II 

Gleichzeitig wird der Punkt I. der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Lienz vom 02.02.2000, Zahl 

401-58/8, (periodische Geschwindigkeitsbeschränkung auf der L 25 Defereggentalstraße zwischen StrKm 

7,70 und 8,25) aufgehoben. 

 

§ V 

(1) Diese Verordnung ist gemäß § 44 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 durch 

Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 lit. a Ziffer 10a der Straßenverkehrsordnung 1960 samt 
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Zusatztafel gemäß § 54 Abs. 5 lit. b der Straßenverkehrsordnung 1960 durch den Straßenerhalter 

kundzumachen und sind diese während des Bestandes dieser Verordnung dauernd in einem 

ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.  

(2) Der Zeitpunkt der Anbringung dieser Verkehrszeichen ist in einem Aktenvermerk gemäß § 44 Abs. 1 

StVO festzuhalten und der Bezirkshauptmannschaft Lienz schriftlich mitzuteilen. 

 

Die Bezirkshauptfrau 

 

 

Dr. Reisner 

 

Ergeht jeweils per E-Mail an: 

1. das Land Tirol, Landesstraßenverwaltung, im Wege des Baubezirksamtes 9900 Lienz 

2. die Polizeiinspektion 9971 Matrei in Osttirol 

3. die Gemeinde 9961 Hopfgarten in Defereggen 
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